
 

 
 
 
 
 
 
 

Informationen zur Anerkennung von Weiterbildungen als 
Hochschulzugangsberechtigung 

 

 
Nach Beschluss der Kultusminister-Konferenz können Fortbildungen von einem 
Mindestumfang von 400 Std. als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt werden. 
Dies ist im Hochschulgesetz der Länder festgeschrieben (vgl. Hochschulgesetz S-H 
§39, Hochschulgesetz HH § 37, Absatz 1). 

Die Anerkennung einer Weiterbildung als Hochschulzugangsberechtigung liegt im 
Hoheitsbereich der entsprechenden Universität / Hochschule. 
 
Gute Aussichten haben Weiterbildungen zum Fachwirt / zur Fachwirtin oder 
gleichwertige Fortbildungsabschlüsse (gem. §§ 53, 54 des Berufsbildungsgesetzes 
oder der §§ 42, 42a der Handwerksordnung, sofern die Lehrgänge mindestens 400 
Unterrichtsstunden umfassen).  
 
Unsere „Sozialpsychiatrische Zusatzqualifikation“ umfasst 365 Stunden. Sollten Sie 
an einer Hochschulzugangsberechtigung interessiert sein, bieten wir Ihnen eine 
erweiterte Version, um ihr Wissen zu vertiefen und den geforderten Stundenumfang 
zu erreichen.  
 
Im Laufe der letzten Jahre haben wir mehreren Teilnehmer/innen, die sich an 
Hochschulen in HH und S-H um einen Studienplatz „Soziale Arbeit“ beworben haben, 
eine entsprechende Kursbeschreibung unserer erweiterten Sozialpsychiatrischen 
Zusatzqualifikation (mind. 400 Unterrichtsstunden) ausgestellt. Sie wurden  jeweils 
nach §§ 53, 54 des Berufsbildungsgesetzes anerkannt. 
 
Wir bitten Sie dennoch, vorab zu klären, ob diese Weiterbildung für den von Ihnen 
angestrebten Studiengang im entsprechenden Bundesland als Hochschulzugangs-
berechtigung anerkannt wird. Denken Sie in diesem Zusammenhang auch daran, 
weitere Eingangsvoraussetzungen, z.B. Schulabschluss, Berufsabschluss oder 
Dauer der Berufstätigkeit, die in den verschiedenen Bundesländern variieren können, 
zu erfragen. 
 
Wir wünschen  Ihnen viel Erfolg! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
IBAF gGmbH - Fachbereich PSY 
 
 
 
 

Staatl. anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

Kanalufer 48                     24768 Rendsburg   
Telefon: 04331/ 130679         Fax: 04331/ 130670 
Email:                                     anna-maria.hansson@ibaf.de 
Ansprechpartnerin:                 Anna Maria Hansson  
Fachbereich:                           Psychologie / Psychiatrie /     
                                                Pädagogik                                                          
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